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Richtlinien tliber die Gewahrung von
Zuwendungen fiir die Forderung der Anlage
von Uferrandstreifen

RdErl. d. Ministeriums fur Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
I1-6 - 72.40.42 v. 20.11.2002

1

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen Das Land gewahrt auf der Grundlage der jeweils gel-
tenden Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 Uber die Foérde-
rung der Entwicklung des landlichen Raums durch den Europdischen Ausrichtungs- und Garan-
tiefonds fiir die Landwirtschaft (EAGFL) und zur Anderung bzw. Aufhebung bestimmter Verord-
nungen (ABI. Nr. L 160 vom 26.6.1999 S. 80), der hierzu ergangenen Durchfiihrungsverordnung
(DVO) (EG) Nr. 445/2002 vom 26. Februar 2002 (ABI. Nr. L 74 vom 15.3.2002 S. 1), nach MaBga-
be dieser Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO Zuwendungen zur Anlage
von Uferrandstreifen zur Verringerung des Eintrages von Pflanzenschutz- und Dingemitteln in
Gewasser.
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Ein Anspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehdrde aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der verfligbaren Haus-
haltsmittel.

2

Gegenstand der Férderung Zuwendungsfahig ist die Anlage von Uferrandstreifen, die fur die
Dauer von mindestens 5 Jahren freiwillig nach den Grundsatzen der Nummern 4 und 6 bewirt-
schaftet werden.

3
Zuwendungsempfangerinnen /| Zuwendungsempfanger
Land- und forstwirtschaftliche Unternehmerinnen und Unternehmer.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1

Die Uferrandstreifen missen sich an den Gewassern befinden, die vom Ministerium fir Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz aus Griinden des Natur- und / oder Ge-
wasserschutzes als forderungswiirdig anerkannt sind.

4.2

Die Uferrandstreifen miissen zum Zeitpunkt der Antragstellung von der Zuwendungsempfange-
rin / dem Zuwendungsempfanger selbst bewirtschaftet und, mit Ausnahme bereits im Rahmen
der Anlage von Uferrandstreifen geforderter Flachen, von ihr / von ihm im neuesten ,Antrag auf
Beihilfen fir die Landwirtschaft” (Flachenantrag) als Acker- und / oder Grinlandflache deklariert
und entsprechend bewirtschaftet worden sein.

4.3
Die Breite der Randstreifen muss, gemessen von der ehemaligen Bewirtschaftungsgrenze, min-
destens 3 m und darf hochstens 30 m der Parzelle betragen.

4.4

Nicht forderfahig nach diesen Richtlinien sind Flachen im Eigentum des Landes Nordrhein-West-
falen, von Kreisen und kreisfreien Stadten, Gemeinden und Flachen der Nordrhein-Westfalen-
Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege sowie Flachen, fir die gemaB § 52 des Flurberei-
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nigungsgesetzes auf Landabfindung gegen Geldausgleich zugunsten Vorgenannter verzichtet

worden ist. Flachen von Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts sowie bundeseigene
Flachen sind ebenfalls nicht forderfahig, wenn diese zu Naturschutzzwecken erworben worden
sind.

Abweichend hiervon kann die Bewilligungsbehdrde bei landwirtschaftlich genutzten Flachen in
offentlichem Eigentum, die auch pachtzinsfrei nicht verpachtet werden kénnen, nach den kon-
kreten Umstanden des Einzelfalles eine Zuwendung nach diesen Richtlinien gewahren.

4.5

Der Antrag auf Zuwendung ist in jedem Falle vor Beginn des Verpflichtungszeitraums zu stellen,
um bewilligt werden zu konnen. Der Verpflichtungszeitraum beginnt mit dem 1.7. des Antragsjah-
res.

5
Art, Umfang und Hohe der Zuwendung

5.1
Die Zuwendung erfolgt als Projektférderung.

5.2
Die Finanzierungsart ist eine Festbetragsfinanzierung.
Bagatellgrenze: 75 Euro pro Jahr.

5.3
Form der Zuwendung: Zuschuss.

5.4
Bemessungsgrundlage

Die Hohe der Zuwendung betragt fur Antradge ab dem Verpflichtungsjahr 20020/20031 jahrlich

818 Euro je Hektar Uferrandstreifen.
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6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Die Zuwendungsempfangerinnen / Zuwendungsempfanger haben sich zu verpflichten,

6.1.1.
die Randstreifen mit mehrjahrigen Grasarten zu begrinen,

6.1.2
den Aufwuchs nicht vor dem 15.6. eines Jahres zu mahen,

6.1.3

die Randstreifen nicht zu diingen (Wirtschafts- und Handelsdiinger) und auf ihnen weder Ab-
wasser, Fakalien, Klarschlamm oder ahnliche Stoffe aus Siedlungsabfallen, noch vergleichbare
Stoffe aus anderen Quellen, auch wenn sie weiterbehandelt oder untereinander gemischt wur-
den, im Sinne von § 1 Nummer 2a des Dlingemittelgesetzes, auf die Flachen, fur die eine Beihilfe
gewahrt wird, aufzubringen,

6.1.4
auf den Randstreifen keine Pflanzenschutzmittel auszubringen,

6.1.5
eine mechanische Bearbeitung der Flachen nur insoweit vorzunehmen, soweit die Begriinung
hierdurch nicht wesentlich beeintrachtigt wird,

6.1.6
die Randstreifen weder selbst noch durch Dritte beweiden zu lassen,

6.1.7
auf den Randstreifen keine MeliorationsmaBnahmen vorzunehmen,
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6.1.8

im Falle der Anlage des Randstreifens auf Griinland eine Abzaunung gegeniiber der verbleiben-
den Grlnlandflache vorzunehmen. Im Einzelfall kann mit Zustimmung der Bewilligungsbehdrde
auf die Abzaunung zugunsten einer geeigneten Anpflanzung verzichtet werden.

6.2
Pflichten der Zuwendungsempfangerin / des Zuwendungsempfangers

6.2.1

Die Zuwendungsempfangerin / der Zuwendungsempfanger hat ihr / sein Einverstandnis zu erkla-
ren, dass die Einhaltung ihrer / seiner Verpflichtungen sowie ihrer / seiner Angaben zum Antrag
an Ort und Stelle durch die zustandigen Prifungsorgane kontrolliert werden kann und dass sie /
er oder ihr / sein Vertreter dem beauftragten Kontrollpersonal die Flurstiicke und Wirtschaftsge-
baude bezeichnen, es auf oder in diese begleiten, ihm das Betretungsrecht, das Recht auf Ent-
nahme von Proben des Aufwuchses sowie des Bodens und das Recht auf eine angemessene
Verweildauer auf den Grundstiicken und in den Betriebs- und Geschaftsraumen sowie Einsicht-
nahme in die fur die Beurteilung der Zuwendungsvoraussetzungen notwendigen betrieblichen
Unterlagen einrdumen wird.

6.2.2

Die Zuwendungsempfangerin / der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, wahrend der Zeit, in
der sie/ er nach diesen Richtlinien geférdert wird, jede Abweichung vom Antrag, insbesondere
jeden Wechsel der Nutzungsberechtigten sowie jede Anderung des Umfangs der geférderten
Flachen mit dem Antrag auf Auszahlung (Anlage 3) der Bewilligungsbehdérde schriftlich mitzutei-
len.

6.2.3

Die Zuwendungsempfangerin / der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, alle fiir die Gewah-
rung der Forderung nach diesen Richtlinien notwendigen Unterlagen wahrend des Verpflich-
tungszeitraumes und danach fir die Dauer von weiteren 5 Jahren aufzubewahren.

6.3
Zu- und Abgange von Flachen

6.3.1

Gehen wahrend des Verpflichtungszeitraums Flachen oder Teile davon, fiir die nach diesen
Richtlinien eine Zuwendung gewahrt wird, auf andere Personen Uiber oder an die Verpachterin /
den Verpéachter zurtick, muss die Zuwendungsempfangerin / der Zuwendungsempfanger selbst
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oder deren / dessen Erbe bzw. deren / dessen Rechtsnachfolgerin / Rechtsnachfolger, auBer in
Fallen hoherer Gewalt, die fir diese Flachen erhaltene Zuwendung zuriickzahlen, sofern die ein-
gegangenen Verpflichtungen von der Ubernehmerin / dem Ubernehmer nicht eingehalten wer-
den. Dies gilt nicht in Fallen héherer Gewalt.Die Riickzahlung kann entfallen, wenn die geforderte
Flache wahrend des gesamten Verpflichtungszeitraums um weniger als 5 v.H. verringert wird.

6.3.2

Die Bestimmungen der Nr. 6.3.1 findent keine Anwendung, wenn die gefdrderte Flache wahrend
des gesamten Verpflichtungszeitraums um weniger als 5 v.H. verringert wird oder wenn die Zu-
wendungsempfangerin / der Zuwendungsempfanger die Verpflichtungen bereits drei Jahre er-

fiillt hat, sie / er die landwirtschaftliche Tétigkeit aufgibt und sich die Ubernahme der Verpflich-

tung durch eine Nachfolgerin / einen Nachfolger als nicht durchfihrbar erweist.

Unbeschadet des Satzes 1 entfallt die Pflicht zur Riickzahlung der Zuwendungen, wenn es sich
um Flachen handelt, die infolge von Enteignung und Zwangsversteigerung oder die infolge von
Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz auf andere Personen tibergehen.

6.3.3
Im Falle der Nr. 6.3.1und 6.3.2 verringert sich die Zuwendung fir die Restlaufzeit entsprechend
dem Umfang der ausscheidenden Flache.

6.4

Umwandlung von Verpflichtungen

Die Zuwendungsempfangerin / der Zuwendungsempfanger kann wahrend des Verpflichtungs-
zeitraums eine Umwandlung der eingegangenen Verpflichtungen schriftlich beantragen, sofern
damit zusatzliche Vorteile fir die Umwelt verbunden sind, die bereits eingegangenen Verpflich-
tungen wesentlich erweitert werden, und die neue MaBnahme Bestandteil dieser oder einer an-
deren Forderrichtlinie ist, die zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, Kapitel VI
(AgrarumweltmaBnahmen) in Nordrhein-Westfalen erlassen worden ist. Die Umwandlung fuhrt
nicht zu einer Rickzahlungsverpflichtung der bereits gezahlten Zuwendungen. Die Umwandlung
wird jeweils zu Beginn des nachstfolgenden Verpflichtungsjahres wirksam.
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6.5
Ausschluss von Doppelforderungen

6.5.1

Zuwendungen nach den "Richtlinien Uber die Gewahrung von Zuwendungen fir die Férderung
einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung" sind bei Flachen, fur die eine Zu-
wendung nach diesen Richtlinien gewahrt wird, in vollem Umfang anzurechnen.

6.5.2

Zuwendungen nach diesen Richtlinien kdnnen nur fiir Flachen gewahrt werden, die nicht geman
der Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 des Rates stillgelegt sind. Dieses gilt auch dann, wenn die
Flachen mit nachwachsenden Rohstoffen bestellt sind.

6.6

Hohere Gewalt

In Fallen héherer Gewalt kann die Bewilligungsbehdrdezustédndige Behdrde Ausnahmen von den
eingegangenen Verpflichtungen zulassen. Unbeschadet besonderer Umstande des Einzelfalls ist
hohere Gewalt insbesondere in folgenden Fallen anzunehmen:

- Todesfall der Betriebsinhaberin / des Betriebsinhabers,

- langer andauernde Berufsunfahigkeit der Betriebsinhaberin / des Betriebsinhabers,

- Enteignung eines wesentlichen Teils des Betriebs, soweit sie am Tag der Unterzeichnung der
Verpflichtung nicht vorherzusehen war,

- schwere Naturkatastrophe, die die landwirtschaftlich genutzte Flache des Betriebes erheblich
in Mitleidenschaft zieht.

Falle hdherer Gewalt sind der Bewilligungsbehordezustandigen Behorde schriftlich und mit ent-
sprechenden Nachweisen innerhalb von 10 Werktagen nach dem Zeitpunkt anzuzeigen, ab dem
die Zuwendungsempfangerin / der Zuwendungsempfanger bzw. die Rechtsnachfolgerin / der
Rechtsnachfolger oder die Vertreterin / der Vertreter von dem Fall hoherer Gewalt Kenntnis er-
langt hat oder nach den Umsténden hatte Kenntnis erlangt haben missen.

6.7
Aufhebung / Anderung des Zuwendungsbescheides, Riickzahlung

6.7.1

Halt die Zuwendungsempfangerin / der Zuwendungsempfanger die eingegangenen Verpflich-
tungen nicht ein, kann der Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise aufgehoben werden. Dem-
entsprechend sind die zu Unrecht zuviel geleisteten Zuwendungen zurlickzuerstatten.
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6.7.2

Wird festgestellt, dass die Flache, auf welcher die FérdermaBnahme ordnungsgemaf durchge-
flhrt wurde, die im Antrag auf Auszahlung (Flachenverzeichnis) erklarte Flache unterschreitet,
wierden der Zuwendungsbetrag, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, auf der Grund-
lage der bei der Kontrolle ermittelten Flache festgesetzt und , der Zuwendungsbescheid entspre-
chend angepasst. Zu Unrecht und die zuviel gewahrten Zuwendungen sind zurlickzuzahlenzu-
rickgefordert.

6.7.3

Ruckforderungsbetrage, einschlieBlich darauf entfallender Zinsen, kdnnen mit der jeweils ndchs-
ten Zahlung nach dieser Forderrichtlinie verrechnet werden, wenn die nachste Zahlung kurzfris-
tig ansteht und mindestens in Hohe des Riickforderungsbetrages zu erwarten ist.

6.7.4

Die Verpflichtung zur Riickzahlung entfallt, wenn die Zahlung auf einem Irrtum der zustandigen
Behodrde selbst oder einer anderen Behdrde zurlickzufihren ist, der von der Zuwendungsemp-
fangerin / dem Zuwendungsempfanger billigerweise nicht erkannt werden konnte. Es sei denn,
der Irrtum beruht auf einer fehlerhaften Berechnung der betreffenden Zahlung und der Riickfor-
derungsbescheid wurde innerhalb von zwolf Monaten nach der Zahlung Ubermittelt.

6.7.5

Die Verpflichtung zur Riickzahlung entfallt gleichfalls, wenn zwischen dem Tag der Auszahlung
der Zuwendung und dem Tag, an dem die Zuwendungsempfangerin / der Zuwendungsempfan-
ger von der zustandigen Behorde erfahren hat, dass die Zuwendung zu Unrecht gewahrt wurde
mehr als zehn Jahre vergangen sind. In den Fallen, in denen die Zuwendungsempfangerin / der
Zuwendungsempfanger in gutem Glauben handelte, verkurzt sich die Verjahrungsfrist auf vier
Jahre.

6.8
Sanktionen

6.8.1

Wird festgestellt, dass die Zuwendungsempfangerin / der Zuwendungsempfanger auf bestimm-
ten Flachen nicht alle Verpflichtungen nach diesen Richtlinien erfillt hat, gelten diese als bei der
Kontrolle nicht vorgefunden, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
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6.8.2

Betragt die Differenz zwischen beantragter und ermittelter Flache mehr als 3 v.H. oder mehr als
zwei Hektar und bis zu 20 v.H. der ermittelten Flache, wird der Zuwendungsbetrag in dem Jahr,
in dem die Abweichung festgestellt wurde, um das Zweifache der sich aus der festgestellten Fla-
chendifferenz errechneten Férdersumme gekirzt. Die Zuwendung flr vergangene Verpflich-
tungsjahre ist entsprechend zuriickzufordern, wenn Abweichungen von mehr als 3 v.H. oder
mehr als zwei Hektar und bis zu 20 v.H. der festgestellten Flache, flir die vergangenen Ver-
pflichtungsjahre festgestellt werden.

6.8.3

Betragt die Differenz zwischen beantragter und ermittelter Flache mehr als 20 v.H. der ermittel-
ten Flache, wird fur die betroffene MaBnahme, in dem Jahr, in dem die Abweichung festgestellt
wurde, keine Zuwendung gewahrt. Die Zuwendung flr vergangene Verpflichtungsjahre ist ent-
sprechend zurlickzufordern, wenn Abweichungen von mehr als 20 v.H. fir die vergangenen
Verpflichtungsjahre festgestellt werden.

6.8.4

Bei VerstdoBen gegen Verpflichtungen, die auf einzelnen Teilflachen durch chemische oder sons-
tige Untersuchungen festgestellt werden, wird fir die Gesamtflache keine Zuwendung im betrof-
fenen Verpflichtungsjahr gewahrt. Bei besonders schwerwiegenden VerstoBen ist der Bewilli-
gungsbescheid in vollem Umfang aufzuheben, und die gewahrten Zuwendungen sind im Ganzen
zurickzuzahlen.

6.8.5

Werden in einem Betrieb von den fur die Kontrolle der guten fachlichen Praxis im Rahmen der
Diingeverordnung und des Pflanzenschutzrechtes zustandigen Behdrden VerstoBe gegen Be-
stimmungen dieser Rechtsnormen festgestellt und rechtskraftig als Ordnungswidrigkeit geahn-
det oder ein Verwarnungsgeld festgesetzt, so wird der Betrag der Zuwendung fiir das Jahr, in
dem der VerstoB festgestellt wurde, um den Betrag des festgesetzten BuBgeldes / Verwar-
nungsgeldes gekurzt bzw. widerrufen. Die Kirzung wird fur sémtliche FérdermaBnahmen dieser
Richtlinien sowie der FérdermaBnahmen anderer Richtlinien, die zur Umsetzung der Verordnung
(EG) Nr. 1257/1999, Kapitel V (Benachteiligte Gebiete und Gebiete mit umweltspezifischen Ein-
schrankungen) und Kapitel VI (AgrarumweltmaBnahmen) in Nordrhein-Westfalen erlassen wor-
den sind, vorgenommen.

6.8.6

Im Falle falscher Angaben, die aufgrund grober Fahrlassigkeit gemacht wurden, wird die Zuwen-
dungsempfangerin / der Zuwendungsempfanger von der Gewahrung jedweder Zuwendung auf-
grund der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 oder der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, Kapitel VI
(AgrarumweltmaBnahmen) fir das betreffende Verpflichtungsjahr ausgeschlossen. Im Falle ab-
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sichtlicher Falschangaben erfolgt der Ausschluss der Gewahrung jedweder Zuwendung entspre-
chend auch fir das Folgejahr.

Der Zuwendungsbescheid ist entsprechend abzuandern und bereits gewahrte Zuwendungen
sind zuriickzuzahlen; die Bewilligungsbehdrdestelle hat ggfls. die Zahlstellen anderer Bundes-
lander zu informieren.

7
Verfahren

71
Antragsverfahren

7.1

Der Antrag auf Gewahrung der Zuwendung ist nach dem Muster der Anlage 1 beim Direktor der
Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter iber den Geschaftsfuhrer der Kreisstelle der
Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter im Kreise einzureichen.

7.1.2
Der Antrag ist bei dem Geschéaftsfiihrer der Kreisstelle der Landwirtschaftskammer als Landes-
beauftragter im Kreise zu stellen, in deren Dienstbezirk der Unternehmenssitz liegt.

7.2
Bewilligungsverfahren

7.2.1
Bewilligungsbehdrde ist der Direktor der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter.

7.2.2
Die Bewilligung der Zuwendungen kann nach einer vom Ministerium fur Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz festzusetzenden Prioritdt vorgenommen werden.

7.2.3
Der Zuwendungsbescheid ist nach dem Muster der Anlage 2 zu erteilen.
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7.3
Auszahlungsverfahren

7.3.1

Die Zuwendungen werden von der Bewilligungsbehdrde auf Antrag der Zuwendungsempfange-
rin / des Zuwendungsempfangers einmal jahrlich nach Beendigung des jeweiligen Verpflich-
tungsjahres ausgezahlt.

7.3.2

Der Antrag auf Auszahlung ist jahrlich nach dem Muster der Anlage 3 mit dem "Antrag auf Beihil-
fen flr die Landwirtschaft" (von Betrieben, die einen solchen Antrag nicht stellen, spatestens
zum entsprechenden Zeitpunkt) fiir das laufende Verpflichtungsjahr zu stellen.

7.4

Verwendungsnachweisverfahren

Als Verwendungsnachweis gelten die Angaben im Antrag auf Férderung nebst allen Unterlagen
in Verbindung mit dem Zuwendungsbescheid und dem Antrag auf Auszahlung der Zuwendung,
insbesondere die darin enthaltene Erklarung, dass die vorgeschriebenen Produktionsweisen ein-
gehalten wurden.

7.5
Durchfiihrung der Kontrollen

7.5.1

Die Verwaltungskontrollen sind bei allen Antragen fir Flachen, die Gegenstand der Verpflichtung
sind, erschopfend anhand aller vorliegenden und geeigneten Unterlagen - unter anderem in allen
geeigneten Fallen anhand der Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollverfahrens -
durchzuflhren.

7.5.2

Die Verwaltungskontrollen sind jahrlich bei mindestens 5 v.H. der Antragsteller durch Kontrollen
vor Ort zu erganzen. Die Kontrollen vor Ort sind gemaB Titel Ill der Verordnung (EG) Nr.
2419/2001 (ABI. Nr. L 327 vom 12.12.2001, S. 11) in der jeweils gliltigen Fassung durchzufihren.
Der Erl. v. 23. April 1996 - Il A1 - 2090.1.11 - in jeweils gultiger Fassung ist anzuwenden. Das Er-
gebnis der Priifung ist aktenkundig zu machen.
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7.5.3
Die Identifizierung der Flachen erfolgt gemaB Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3508/92.

8

Weitere Bestimmungen

Fur die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung, fir den Nachweis und die
Priifung der Verwendung sowie die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides
und die Ruckforderung der gewahrten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44
LHO, soweit nicht in diesen Forderrichtlinien Abweichungen zugelassen worden sind.

9

Schlussbestimmungen

Dieser Runderlass tritt am 1.7.2002 in Kraft; er tritt am 31.12.2006 auBer Kraft. Der Runderlass
vom 31.8.2000 (SMBI. NRW. 7861) tritt am 30.6.2002 auBer Kraft; er ist fir Antrége, die bis dahin
bewilligt wurden, fiir den restlichen Verpflichtungszeitraum weiter anzuwenden.

Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
- MBI. NRW. 2003 S.40 Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom ........... in Kraft; er tritt mit Wir-

kung vom 31.12.2006 auBer Kraft. Der Runderlass vom 7.5.1997 (SMBI. NRW. 7861) tritt zum
31.12.1999 auBer Kraft; er ist flr Antrage, die bis zum 31.12.1999 bewilligt wurden, fir den restli-
chen Verpflichtungszeitraum weiter anzuwenden.
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Anlage 3 (Anlage3)
URL zur Anlage [Anlage3]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 13/13


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/6801-1676-mbl_2003_2-7anl1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/6801-1677-mbl_2003_2-7anl2.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/6801-1678-mbl_2003_2-7anl3.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der Anlage von Uferrandstreifen 

	Anlage 1
	Anlagen

